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A. Prüfungsauftrag

Der Vorstand der

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, Hamburg

- im Folgenden auch kurz "VIER PFOTEN" oder "VP Deutschland" genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss der Stiftung zum 31. Dezember 2024 für das Ge schäfts jahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 unter Einbezie hung der zu grunde lie gen den Buch füh rung
nach § 317 HGB zu prü fen.

Die Stiftung ist nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Es handelt sich um eine freiwillige
Prüfung.

Darüber hinaus wurden wir vom Vorstand beauftragt, die Erhaltung des Stiftungsvermögens und die
satzungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel zu prüfen und hierüber zu berichten.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren
Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir die deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Be-
richterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer – IDW
PS 450 n. F. (10.2021)) sowie IDW PS 740 beachtet.

Für die Durchführung des Auftrags und unserer Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Drit ten,
lie gen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 6 beigefügten "Allgemeine Auf trags be din-
gun gen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom
1. Januar 2024" zu grunde.

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an das geprüfte Unternehmen und wurde zur Dokumenta tion
der durchgeführten Prüfung gegenüber der Stiftung und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen ge-
gen über wir nach der geltenden Rechtslage zu § 323 HGB keine Haftung übernehmen.
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B. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 der VIER PFOTEN - Stiftung für Tier-
schutz, Hamburg, unter dem Da tum vom 18. April 2025, den fol gen den Be stäti gungsvermerk er-
teilt, der hier wie derge ge ben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, Hamburg:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, Hamburg,
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Ge winn- und Ver lustrech nung
für das Ge schäfts jahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem An hang, ein-
schließ lich der Dar stel lung der Bi lan zie rungs- und Be wer tungs metho den – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stiftung zum 31. Dezember 2024 so wie
ih rer Er tragsla ge für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun gen
ge gen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut schen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verant wor tung nach die sen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Ab schlussprü fers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses" unseres Be stäti gungsvermerks wei tergehend be schrie ben. Wir
sind von der Stiftung unabhän gig in Übereinstimmung mit den deut schen han dels rechtli chen
und berufsrechtlichen Vor schriften und haben unsere sonsti gen deutschen Be rufspflich ten in
Übereinstimmung mit diesen Anfor derungen erfüllt. Wir sind der Auffas sung, dass die von
uns erlangten Prüfungs nachweise aus reichend und geeignet sind, um als Grund lage für un ser
Prü fungsurteil zum Jahresabschluss zu die nen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentli chen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grund sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Fer ner
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not wendig
bestimmt haben, um die Aufstellung ei nes Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulatio nen
der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort lich,
die Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unternehmens tätigkeit zu beurtei len. Des Wei-
teren ha ben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der
Unter neh menstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür ver ant-
wort lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter neh-
mens tätigkeit zu bilan zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei ten
entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah resabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab schluss
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist sowie einen Bestätigungsver merk zu erteilen, der unser Prüfungs urteil zum Jah res-
abschluss beinhaltet.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab schluss
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen
oder Irrtümern ist, den deutschen ge setzli chen Vor schrif ten ent spricht und die Chancen und
Risi ken der zukünf tigen Entwick lung zu treffend dar stellt, sowie einen Bestäti gungsver merk zu
er tei len, der unse r Prüfungs urteil zum Jahres ab schluss bein haltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass ei ne
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts prüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durch geführte
Prüfung ei ne wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel lungen können
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich ange sehen,
wenn ver nünf tig er wei se er war tet wer den könnte, dass sie einzeln oder insge samt die auf der
Grund la ge die ses Jah res ab schlus ses getroffenen wirt schaftlichen Entschei dungen von Adressa-
ten be ein flus sen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grund haltung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-
resabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla nen und füh ren Prü-
fungs hand lun gen als Reak tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü fungs nach wei-
se, die aus rei chend und ge eig net sind, um als Grundlage für unsere Prü fungsur teile zu
dienen. Das Ri siko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentli che fal sche
Dar stel lun g nicht auf ge deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irr tümern resul-
tie rende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da do lose Handlun gen
kollusives Zu sam men wir ken, Fälsch un gen, be ab sichtig te Unvoll stän dig keiten, irre füh-
rende Darstel lun gen bzw. das Außer kraft setzen in ter ner Kon trollen be in halten kön nen.

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in-
ternen Kontrollen und den relevanten Vorkehrun gen und Maßnahmen, um Prü fungshand-
lungen zu planen, die unter den Um ständen angemessen sind, je doch nicht mit dem Ziel,
ein Prü fungsurteil zur Wirksamkeit interner Kontrollen der Gesell schaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsme thoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver tretern
dargestellten geschätzten Werte und da mit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-
tigkeit sowie, auf der Grundlage der er langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege benheiten besteht, die be deut-
same Zweifel an der Fähigkeit der Stiftung zur Fortführung der Unterneh menstä tig keit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsi cherheit
be steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen An gaben im
Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unange mes sen sind,
unser Prü fungsurteil zu modifizieren. Wir zie hen unsere Schluss fol ge rungen auf der
Grundlage der bis zum Datum un seres Bestäti gungsvermerks erlang ten Prüfungs-
nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu füh ren, dass
die Stiftung ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnis sen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stiftung vermit telt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unse rer
Prü fung feststellen."
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

I. Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen unseres Prüfungsauftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den Jahresab-
schluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - für das Ge schäfts jahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 geprüft.

Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtli chen
Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der ge-
setzli chen Ver treter der Stif tung; dies gilt auch für die An ga ben, die wir zu diesen Unterlagen er hal-
ten ha ben. Wir ver wei sen ergän zend auf den Ab schnitt "Verantwortung der gesetzlichen Vertreter
für den Jah res ab schluss" unseres vor ste hend wie dergegebenen Be stäti gungs ver merks.

Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemä ßen Prüfung
zu beurteilen. Unsere diesbezügliche Verantwortung wird in den Abschnit ten "Prüfungsurteil" und
"Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Bestätigungs-
vermerks beschrie ben.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben
der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf
den Jahresabschluss ergeben.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle
Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungs-
auftrages.

Der Prüfungsauftrag wurde aufgrund der Vorschriften der Satzung um nachfolgende Prüfungshand-
lungen er weitert:

· Erhaltung des Stiftungsvermögens und
· satzungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel.

Über die vorgenannten Prüfungshandlungen wird in Abschnitt G jeweils gesondert berichtet.

Gemäß § 317 Abs. 4a HGB hat sich eine Abschlussprüfung nicht darauf zu erstrecken, ob der Fort-
be stand des geprüf ten Un ter neh mens oder die Wirk samkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäfts-
füh rung zu gesi chert wer den kann.
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II. Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk vom 5. Juli 2024 versehene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis 31. De zember 2023.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir den § 317 HGB und die vom IDW
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung be achtet. 

In Bezug auf die wesentlichen Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens verweisen wir auf die
Darstellungen im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü fung des Jahresab-
schlus ses" unseres vorstehend wiedergegebenen Bestätigungs ver merks. Um diesen Anforderungen
gerecht zu wer den, wenden wir unseren risiko- und prozesso rientierten Prüfungsan satz an; zu des-
sen Umsetzung bedienen wir uns der Prüfungssoftware AP comfort der DATEV eG, Nürn berg. Sie
unterstützt die Planung, Durchführung und Dokumenta tion der Ab schluss prü fung.

Die Prüfung wurde im Februar bis April 2025 (Hauptprüfung) durch ge führt.

Identifizierte relevante Kontrollverfahren der Stiftung haben wir unserem Prüfungs plan entspre chend
auf Angemessenheit und gegebenenfalls Wirksamkeit geprüft. Auf Grundlage der Ergebnisse dieser
Kontrollprüfung haben wir Art und Umfang unserer aussagebezogenen Prüfungshandlungen
(analytische Prüfungshandlungen und Einzel fallprüfungen von ausgewählten Geschäftsvorfällen und
Beständen) festgelegt. Bei Ein zelfallprüfungen haben wir Nachweise in bewusster Auswahl bzw.
un ter Heranziehung von Stichprobenverfahren eingeholt. Als Prüfungsunterlagen dienten uns die
Buchhal tungsunterlagen, die Belege sowie das Akten- und Schriftgut der Stiftung. 

Folgende Prüfungsschwerpunkte wurden gesetzt:

· Werthaltigkeit des Finanzanlagevermögens und ordnungsgemäße Entwicklung des Grund-
stockvermögens,

· ordnungsgemäße buchhalterische Abwicklung der nationalen und internationalen Projekte und
Kampagnen,

· satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel.

Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung der Stiftung haben wir uns einen Über-
blick über die Organisation der Buchführung und ein Ver ständnis der prüfungsrelevanten Kon trol len
ver schafft sowie entsprechende Aufbauprüfungen, insbe son dere in Bezug auf die imple men tier ten
we sentli chen Kontrollmaß nahmen, vorgenommen.

Im Rahmen der Prüfung der Verbindlichkeiten sowie der Gutha ben bei Kredit instituten und der
Rückstellungen haben wir von ausgewählten Lieferanten Saldenbe stätigungen sowie von allen Kre-
ditinstituten und Rechtsanwälten der Stiftung Bestätigungen über Gutha ben, Ansprüche und Ver-
pflichtun gen der Stiftung eingeholt. 
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Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Vorstand und den
zur Auskunft benannten Mitarbeitern erbracht worden. Der Vorstand hat uns die Vollständigkeit die-
ser Auf klärungen und Nachweise sowie die Voll ständigkeit der Buchführung und des Jahresab-
schlus ses schriftlich bestätigt. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle bu-
chungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jah resab schluss alle bilanzierungspflichtigen
Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse, etc.), Rechnungsabgrenzungsposten
und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erfor-
derlichen Angaben gemacht sind.
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D. Grundsätzliche Feststellungen

  Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

Die Stiftung ist nicht zur Aufstellung eines Lageberichts verpflichtet und hat demzufolge keinen auf-
gestellt. Eine gegebenenfalls dennoch bestehende Pflicht zur Berichterstattung an dieser Stelle hat
sich nicht ergeben.
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E. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

I. Rechtliche Verhältnisse

Satzung: Fassung vom 28. September 2011, zuletzt geändert durch Beschluss
vom 16. Juni 2020 (Genehmigung vom 13. Juli 2020)

Sitz der Stif tung: Hamburg

Rechtsform: Rechtsfähige Stiftung des Privatrechts

Stiftungs zweck: Ausschließlicher und unmittel barer Zweck der Stiftung ist die Förde rung

· des Tierschutzes,
· der Wissenschaft und For schung auf dem Gebiet des Tier schutzes,
· sowohl des Umwelt- und Naturschutzes als auch des Konsu men ten-

schutzes auf dem Gebiet des Tierschut zes

sowie die Beschaffung von Mit teln zur Förderung des Tier schutzes und
deren Weiterlei tung an andere inländische steu er begünstigte Kör per-
schaften so wie an ausländische Körper schaften zur Förderung des Tier-
schutzes.

Der Stiftungszweck wird insbe sondere verwirklicht durch:

· Informationsveranstaltun gen, Bildungsmaßnahmen, Rund briefe, Mit-
teilungsblät ter und Zeitungen zur Ver breitung des Gedankens des
Tierschutzes;

· sonstige gewaltfreie Kam pagnen, um die Öffentlich keit über die
ethi sche Ver antwortung der Menschen gegen über den Tieren zu in-
for mieren;

· wissenschaftliche Veranstal tungen sowie Forschungs vorha ben auf
dem Gebiet des Tierschutzes, inbeson dere der Nutztierhaltung, des
Artenschutzes, der Wildtierbio logie, der gene rellen Abschaf fung von
Tier versuchen so wie der Ent wicklung von Ersatzmetho den;

· Vergabe und Vermittlung von Forschungsaufträgen, die Er stellung
von wissen schaftlichen Gutachten, die Veröf fentli chung der eige nen
und fremden For schungsergeb nisse;

· die Sicherung und den Schutz von gefährdeten Tie rarten und de ren
Lebensräumen.

Stiftungskapital: Das voll eingezahlte Grundstockvermögen beträgt EUR 100.000,00.
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Stiftungsge schäft: Vom 24. November 2004

Geschäfts jahr: Kalenderjahr

Vorstandssit zungen: Im Geschäftsjahr fanden zwei Vorstandssitzungen statt. Es wur den u. a.
fol gende Beschlüs se gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2023 sowie Bericht über die Er-
fül lung des Stiftungszwecks

- Bestellung ESC Wirtschaftsprüfung GmbH zum Prüfer des Jahres ab-
schlusses von VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz für das Ge-
schäftsjahr 2024

- Erklärung der Konformität mit den Grundsätzen des Deutschen
Spendenrates e.V. 

Vorstand: Der Vorstand besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Personen.
Dem Vor stand ge hör ten im Be richtszeitraum folgende Personen an:

Josef Pfabigan, Wien Vorsitzender

Luciana D'Abramo, Wien stellvertretende Vorsitzende

Robert Werner, Hamburg (bis 31. Januar 2025)

Alexandra Mandoki, Zürich (ab 31. Januar 2025)

Gerald Dick, Obernalb (bis 31.März 2024)

Jeweils zwei Vorstandsmitglieder sind gemeinsam vertretungsbefugt. Der
Vorstand kann durch einstimmigen Beschluss einem Vorstandsmitglied
Alleinvertretungsbefugnis für bestimmte Arten von Geschäften erteilen
bzw. von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Die am
9. De zember 2022 endenden Amtszeiten aller Vorstandsmitglieder wur-
den mit Beschluss vom 28. November 2022 für die Dauer von drei Jah-
ren, bis zum 9. Dezember 2025, verlängert.

Kuratorium: Gemäß § 12 der Satzung kann ein Kuratorium bestellt werden. Das Ku-
ratorium besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Personen. Von
dieser Möglichkeit wurde bisher kein Gebrauch gemacht.

Verbundene Unter-
nehmen: Gesellschaft Quote

Bärenwald Müritz gGmbH, Stuer 100 %
TIERART gGmbH, Maßweiler   90 %
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II. Wirtschaftliche Verhältnisse

1.      Gegenstand der Stiftung

Zweck der Stiftung ist der Tierschutz, die Verhinderung der Zerstörung der Lebensgrundlage von
Mensch, Tier und Pflanzen sowie die Aufklärung der Bevölkerung hierüber und die Wahrnehmung
der Interessen der Verbraucher durch Aufklärung und Beratung. Die Stiftung verfolgt ihren Zweck
insbesondere durch gewaltfreie Aktionen und durch Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit im In- und
Ausland.

Die Stiftung dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken im Sinne der Abgaben-
ordnung. Sie ist selbstlos und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Sie kann
Spendengelder und andere Zuwendungen Dritter einnehmen und ausgeben. Die Mittel der Stiftung
dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke der Stiftung verwendet werden.

2.      Mitarbeiter

Die Stiftung beschäftigte im Jahresdurchschnitt 137 Mitarbeitende (Vorjahr: 131). In den vorste-
henden Zah len ist der Vorstand nicht enthalten.

 

III. Wesentliche Verträge

1. Vertrag mit der marketwing GmbH, Garbsen

Ziel der Vereinbarung ist es, die satzungsgemäße Informations-, Aufklärungs- und Bildungsar beit für
VP Deutschland zu leisten und Spendengelder zur Unterstützung der Arbeit der Stiftung durch stra-
tegisches Fundraising zu gewinnen.

Die marketwing GmbH berät die Stiftung bei der Erstellung von strategischen Fundraisingplänen.
Die se Plä ne umfassen die geplanten Direktmarketing-Aussendungen, Telemarketing-Aktionen, die
Ver wal tung und Umsetzung von Einzugsspenden und alle sonstigen gemeinsam vereinbarten Fund-
raisingaktionen. Die marketwing GmbH übernimmt Entwicklung, Kreation, Herstellung, Zielgrup-
penm ana ge ment, Dis tribution und Versand der Informationsschriften, die EDV-mäßige Erfassung
und Spei che rung einge hender Reaktionen in einer Spenderdatenbank sowie die Erstellung von Sta-
tisti ken. Bei der Gestal tung und Durchführung der Maßnahmen werden die Regeln des Deutschen
Spenden rates sowie des Deutschen Fundraisingverbandes beachtet. Daneben übernimmt sie die
komplette Spen denver waltung. Dies beinhaltet den Spendeneinzug von Dauerspenden und die Ver-
buchung der Einzelbe träge der Spenden für die Erstellung von Spendenbescheinigungen.



- 16 -

Für jede Aktion erstellt die marketwing GmbH ein gesondertes Angebot, das von VP Deutschland
zu be stäti gen ist. Auf Grundlage des Angebots erfolgt nach Ausführung der Aktionen die Rech-
nungsle gung durch die marketwing GmbH. Der Rechnungsbetrag darf den im Angebot vorgesehe-
nen Be trag um maxi mal 10 % überschreiten. Die Rechnungen sind von VP Deutschland innerhalb
von 30 Tagen zu be zah len. 
Die anfallenden Portokosten für die Mailing-Aktionen werden direkt von der Stiftung an die Deut-
sche Post AG bezahlt.

Der Vertrag wurde am 15. April 2009 auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Vertrag kann von
beiden Seiten jeweils mit einer dreimonatigen Kündigungsfrist zum Jahresende gekündigt wer den.

2. Fördervereinbarung mit VP International

VP Deutschland hat im abgelaufenen Jahr einen Teil ihrer Spendeneinnahmen an die VP In ter na tio-
nal weiterge leitet. Über die genaue Fördersumme für internationale Projekte und Kam pag nen be-
schließt der Vorstand jährlich.

Die Weiterleitung der Mittel an andere gemeinnützige Organisationen, auch ins Ausland, ent spricht
dem Satzungszweck der Stiftung. Dies setzt jedoch erhöhte Nachweispflichten über die zweckent-
sprechende Mittelverwendung voraus (§ 90 Abs. 2 AO). Die Stiftung hat mit der VP Inter national,
die für die Durchführung der internationalen Projekte verantwortlich ist, eine Rahmenför derverein-
barung geschlossen. In dieser Fördervereinbarung wird der von VP Deutschland für den Förderzeit-
raum zur Verfügung gestellte Betrag festgelegt. Der Fördervereinbarung liegt ein Verwen dungsvor-
schlag bei. Bei Bedarf können die Mittel zwischen den im Verwendungsvorschlag genann ten Pro-
jek ten umver teilt werden.

Die Mit tel werden bei VP International auf ein gesondertes Bankkonto gezahlt, von dem die an die
Projek te gezahlten Mittel direkt abgebucht werden.

Nach Abschluss eines Gesamtprojektes ist ein zusammenfassender Schlussbericht sowie eine
Schlussabrechnung zu erstellen. Soweit ein Überschuss entsteht, ist dieser auszukehren. Bei Projek-
ten, die im Folgejahr weiterfinanziert werden, kann der Überschuss vorgetragen werden. 

Soweit Mittel an Zuwendungsempfänger bereits fest zugesagt werden, aber erst später ausgezahlt
werden, sind diese als Verbindlichkeiten zu passivieren. Diese Mittel werden bei den Zuwen dungs-
empfängern regelmäßig erst nach Auszahlung verbraucht. 

Die jeweiligen zugrundeliegenden Projekt- und Rechnungsunterlagen, welche bei VP International
oder anderen VIER PFOTEN-Organisationen im Ausland aufbewahrt werden, können von
VP Deutschland nach vorheriger Absprache vor Ort eingesehen und auf eigene Kosten von einem
Wirt schaftsprüfer geprüft werden. Aufgrund der derzeitigen Personenidentität des Vorstandes von
VP Deutschland und VP International und der daraus resultierenden Kenntnis über die internationa-
len Projekte, hat VP Deutschland von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Dementsprechend
be stand auch für uns kein Auftrag einer Überprüfung.
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Stellt sich während der Durchführung oder nach Beendigung der Projekte heraus, dass die damit
verfolgten Zwecke nicht der Satzung der Stiftung entsprechen und damit nach deutschem Recht
nicht steuerbegünstigt sind, ist der an VP International gezahlte Betrag laut Projektvereinbarung zu-
rückzuerstatten. Dies ist bisher nicht eingetreten.

3. TIERART gGmbH

Darlehensvertrag vom 26. März/8. April 2015 mit TIER- und ARTenschutzstation - TIERART e.V. 

Der Tierart e. V. betreibt eine Tierauffangstation zur Rettung beschlagnahmter, herrenloser, verletz-
ter und kranker Wildtiere und Exoten in Maßweiler. Der Verein hat in der Vergangenheit mit dem
Bau und Betrieb einer Groß kat zen-Rettungsstation auf einem eigenen Grundstück in Maßweiler be-
gonnen. VP Deutsch land un ter stützte die Tierauffangstation und das Bauvorhaben.  

Mit Vertrag vom 26.03./8.04.2015 wurde dem Verein ein Darlehen in Höhe von TEUR 500 ge-
währt. Das Darlehen ist unverzinslich und war ursprünglich bis zum 31. Dezember 2018 zu rück zu-
zah len. Mit Vertrag vom 30. November 2018 wurde das Darlehen um ein Jahr pro lon giert. Mit Er-
lassvertrag vom 11. Dezember 2019 hat VP Deutschland auf die Rückzahlung des Darle hens ver-
zich tet und förderte somit die satzungsgemäße Tätigkeit des Vereins.

Gemeinsame Gesellschaft (Vertrag vom 2. Juni 2016)

Mit Vertrag vom 2. Juni 2016 wurde vom Tierart e. V. und VP Deutschland die TIERART gemeinnüt-
zige GmbH gegründet. Das Stammkapital der gGmbH beträgt TEUR 25. Es wurde in bar erbracht.
Der Tierart e. V. hält ei nen Geschäftsanteil von 10 % und VP Deutschland die übrigen Geschäftsan-
teile von 90 % des Stammkapitals. Zusätzlich zur Bareinlage hat der Tierart e. V. das Grundstück,
auf dem die Groß kat zen-Ret tungsstation errichtet wurde, als Einlage eingebracht. VP Deutschland
hat te als Einlage das erstgenannte an den Tierart e. V. gewährte Darlehen (insgesamt
TEUR 500) ein gebracht. Auf grund der Einbringung wurde in der VP Deutschland das Darlehen im
Jahr 2017 als Anschaffungskosten für die Beteiligung er fasst.

Die TIERART gGmbH übernahm mit der Grundstückseinbringung nach dem Vertrag das o.g. Grund-
pfandrecht sowie die Darlehensverbindlichkeiten (TEUR 500) von Tierart e. V. Als Gesellschafterin
hat VP Deutschland mit dem Einbringungsvertrag vom 2. Juni 2026 auf die Rückzahlung des Darle-
hens verzichtet. Der Verzicht stand unter der aufschiebenden Bedingung der Eintragung der
TIERART gGmbH in das Handelsregister. Diese Eintragung erfolgte am 20. April 2017.
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IV. Steuerliche Verhältnisse

Die Stiftung wird beim Finanzamt Hamburg-Nord (17) unter der Steuernummer 17/425/02631 ge-
führt.

Die Stiftung ist gemäß Freistellungsbescheid vom 15. April 2025 für die Kalenderjahre 2021 bis
2023 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der
Ge wer besteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnüt zi gen
Zwe cken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient.

Die Stiftung ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet wer-
den, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auszustellen.

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31. Dezember 2029 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom
Kapitalertragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 EStG die Vorlage des o. g. Bescheides aus.

Die letzte Lohnsteueraußenprüfung fand im Jahr 2016 statt und umfasste den Zeitraum
1. Januar 2013 bis 31. März 2016. Es wurden keine wesentlichen Feststellungen gemacht.
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F. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ord nungs-
mäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung. 

Das Rechnungswesen (Finanz- und Anlagenbuchhaltung sowie die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung)
der Stiftung erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung des Programms
KHK Office Line Evolution Basic der Firma Sage Software GmbH, Frankfurt/Main. Die Lohn- und
Gehaltsabrechnung erfolgt extern beim Steuerberater.

Die Rechnungslegung der Stiftung erfolgt IT-gestützt. Wir haben keine Sachverhalte festgestellt, die
uns zu der Annahme veranlassen, dass im Rahmen der IT-gestützten Rechnungslegung die Si cher-
heit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten nicht gewährleistet ist.

Handelsbücher, Inventare, Bilanzen, Buchungsbelege und sonstige Unterlagen und Aufzeichnun gen
werden übersichtlich und geordnet aufbewahrt. Alle gewünschten Belege konnten vorgelegt wer-
den.

Das von der Stiftung im Rahmen der Buchführung eingerichtete interne Kontrollsystem (IKS) sieht
dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Ar-
beitsabläufe vor. Das Prinzip der Funktionstrennung wird in allen wesentlichen Bereichen beach tet.

Wir haben uns von der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung überzeugt. Buchführung und Beleg-
wesen entsprechen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene IKS ermöglichen die voll-
ständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der
Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bü-
cher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insge-
samt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Un terlagen nach
unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmä ßi-
ger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung entsprechen. Die Prü fung ergab
keine Beanstandungen. 
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2. Jahresabschluss

Die Stiftung ist gemäß § 4 Abs. 4 des Hamburger Stiftungsgesetzes zur Aufstellung einer Jahresab-
rechnung mit Vermögensübersicht verpflichtet, diese beinhaltet keinen Anhang. Die Stiftung hat
aufgrund der Grundsätze des Deutschen Spendenrates e. V. freiwillig einen Anhang erstellt. Die
Stiftung ist gemäß Hamburger Stiftungsgesetz verpflichtet, einen Bericht über die Erfüllung des
Stiftungszwecks (Anlage 4) zu erstellen.

Der Jahresabschluss der Stiftung wurde freiwillig unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung in sinngemäßer Anwendung der entsprechenden Vorschriften des HGB für
Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung aufgestellt. 

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den wei te-
ren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt grundsätzlich
nach dem Sche ma des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wur-
de grundsätzlich nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften ein-
schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der
Satzung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

Die Stiftung hat auf den Jahresabschluss der Stiftung zum 31. Dezember 2024 zulässigerweise die
Stel lungnahme zur Rechnungslegung: "Besonderheiten der Rechnungslegung Spenden sammelnder
Organisationen" des Instituts der Wirt schaftsprüfer (IDW) nicht angewendet. Die wesentliche Ab-
weichung zu den in der Stellungnahme vorgeschriebenen Regelungen zur ertragswirksamen Ver-
einnahmung von Spenden, ist die Verein nahmung der Spenden im Zeitpunkt des Zuflusses anstatt -
wie in der Stellungnahme vorgesehen - erst im Zeitpunkt der satzungsgemäßen Verwendung.

Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angabe der Gesamtbezüge der Ge-
schäfts füh rung (§ 285 Nr. 9a und b HGB) im Anhang unseres Erachtens zu Recht in An spruch ge-
nom men wor den.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss - d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlus-
ses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in allen wesentlichen
Belangen ein den tat säch li chen Ver hältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
trags la ge der Stif tung ver mittelt.

2. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen

Zu den wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die Darstellung
im Anhang. 

3. Zusammenfassende Beurteilung 

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Beurteilung sind wir - unter Würdigung der erläuterten
wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen und der sachverhaltsgestaltenden Maßnah-
men - zu der Auf fassung gelangt, dass der Jah resab schluss insgesamt, d. h. das Zusammenwirken
von Bilanz, Gewinn- und Verlust rechnung und Anhang, unter Be ach tung der Grund sät ze ord-
nungsmäßiger Buchfüh rung in allen we sentlichen Belangen ein den tat säch li chen Ver hält nis sen ent-
spre chen des Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Er trags lage der Stiftung vermit telt.
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G. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrags 

Über das Ergebnis von Erweiterungen des Prüfungsauftrags, die sich aus der Satzung ergeben bzw.
mit dem Vorstand vereinbart wurden und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss beziehen,
berichten wir in diesem Abschnitt.

Erhaltung des Stiftungsvermögens

Das Stiftungsvermögen setzt sich zusammen aus dem Grundstockvermögen, den Zustiftungen, den
Ergebnisrücklagen und dem Mittelvortrag.

Gemäß § 11 der Satzung und unserem Auftrag wurde der Gegenstand der Prüfung um die Prüfung
der Erhaltung des Stiftungsvermögens und die satzungsmäßige Verwendung der Stiftungsmittel er-
weitert.

Das Grundstockvermögen (EUR 100.000,00) wurde im Jahr 2005 in 1.848 Anteile des Deka-Stif tun-
gen-Balance-Fonds  an ge legt. Da bei han delt es sich um ein gemischtes Wertpapiersonderver mö gen
nach deut schem Recht. Die In vesti tion er folgt in Aktienwerte und internationale Renten, wobei der
Ak tie nan teil des Son derver mögens 30 % nicht übersteigen darf. In den Vorjahren wur den wei tere
An tei le hinzuer wor ben. Ins gesamt hält die Stif tung 2.962 Anteile.

Rücklagen bestehen zum 31. Dezember 2024 in Höhe von TEUR 40.184. Die Bildung der Rück la-
gen dient der Durchführung größerer Projekte, der Aufrechterhaltung des laufenden Be triebes so wie
der realen Kapitalerhaltung. In 2024 hat die Stiftung einen Jahresüberschuss von TEUR 5.361 er wirt-
schaf tet. Das Ergebnis wurde vollständig in die Rücklagen eingestellt.

Satzungsgemäße Verwendung der Stiftungsmittel

Die Mittel der Stiftung sind nur für die in der Satzung festgelegten Stiftungszwecke zu verwenden.
Der Vorstand der Stiftung ist verpflichtet, jährlich einen Bericht über die Erfüllung des Stiftungs-
zwecks aufzustellen.

Wir haben die Angaben im Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks auf Richtigkeit und Über-
einstimmung mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft. Ob die im Rahmen der
Satzung getroffenen Entscheidungen des Vorstandes zweckmäßig sind, gehört nicht zum Umfang
unserer Prüfung.
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Wir haben die von der Stiftung beschriebenen Kampagnen und Projekte auf ihre Übereinstimmung
mit dem Satzungszweck in Stichproben überprüft. Für Mittel, die an andere Organisationen wei ter-
geleitet werden (insbesondere VP International), haben wir festgestellt, ob entsprechende Förder-
vereinbarungen und Nachweise über die Verwendung der Mittel von den Empfängerorganisationen
vorliegen. Diesbezüglich ergaben sich keine Beanstandungen. 

Der als Anlage 4 beigefügte Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks steht in Einklang mit
dem Jahresabschluss der Stiftung und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen.





Anlage 1

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, Hamburg

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA PASSIVA

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 223,63 662,63

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken 383.241,60 388.954,60

2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 392.431,52 341.943,74
775.673,12 730.898,34

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 547.500,00 547.500,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 982.595,10 698.751,38
3. Sonstige Ausleihungen 143.813,92 142.456,92

1.673.909,02 1.388.708,30

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.814.994,09 3.150.362,93
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.428,00 2.142,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände 3.697.130,57 2.964.168,99

6.513.552,66 6.116.673,92
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 24.300,00)

II. Wertpapiere

Sonstige Wertpapiere 36.463,84 37.138,33

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 33.226.279,72 28.638.797,96

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 66.487,11 50.659,45

A. EIGENKAPITAL

I. Stiftungskapital

1. Grundstockvermögen 100.000,00 100.000,00
2. Zustiftungen 77.905,04 63.500,00

177.905,04 163.500,00

II. Ergebnisrücklagen

1. Freie Rücklage 29.409.082,81 24.047.628,39
2. Rücklagen aus Vermächtnissen und Erbschaften 10.774.983,48 10.774.983,48

40.184.066,29 34.822.611,87

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Steuerrückstellungen 0,00 499.528,09
2. Sonstige Rückstellungen 527.319,87 510.467,85

527.319,87 1.009.995,94

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 1.610,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.086.724,61 518.552,30
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 250.000,00 47.026,75
4. Sonstige Verbindlichkeiten 66.573,29 400.241,68

1.403.297,90 967.431,12
- davon aus Steuern EUR 22.344,61 (EUR 106.018,99)

42.292.589,10 36.963.538,93 42.292.589,10 36.963.538,93



Anlage 2

VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, Hamburg

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

2024 2023
EUR EUR

1. Spenden 59.769.820,40 53.737.221,43

2. Bußgeld 47.039,99 66.820,04

3. Sonstige betriebliche Erträge 1.196.340,55 860.015,82

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -7.408.283,33 -6.338.715,75
b) Soziale Abgaben -1.688.916,89 -1.492.318,87

-9.097.200,22 -7.831.034,62
- davon für Altersversorgung EUR -229.573,77 (EUR -212.882,89)

5. Abschreibungen
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen -114.294,46 -110.089,55

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -47.077.997,51 -39.465.979,43

7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlage-
vermögens 169.609,18 22.615,98

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 762,04 260,44

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufver-
mögens -30.032,71 -3.108,92

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.120,93 -2.139,89

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 -5.007,10

12. Ergebnis nach Steuern 4.861.926,33 7.269.574,20

13. Sonstige Steuern 499.528,09 0,00

14. Jahresüberschuss 5.361.454,42 7.269.574,20

15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen
Aus satzungsmäßigen Rücklagen -5.361.454,42 -7.269.574,20

16. Bilanzgewinn 0,00 0,00
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VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, Hamburg

Anhang für das Geschäftsjahr 2024

der VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz, Hamburg

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz mit Sitz in der Lübecker Straße 128, 22087 Hamburg.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich nach den Rechnungslegungsvorschriften des

Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufge-

stellt. Die Bilanz wurde aufgestellt unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des

Jahresergebnisses. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren ge-

wählt. Ein Lagebericht wird nicht aufgestellt. 

Die Stiftung hat grundsätzlich die für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 HGB

i. V. m. geltenden Vorschriften analog angewendet. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn-

und Verlustrechnung erfolgt nach der Gliederung in §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB. Von den dies-

bezüglich geltenden Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch

gemacht.

Um die Besonderheiten der Stiftung hinsichtlich der Ergebnisverwendung klar und übersichtlich

darzustellen, wurden die Posten der Bilanz (Eigenkapital) und die Gewinn- und Verlustrechnung

(Postenbezeichnungen und Ergebnisverwendung) gemäß den Vorgaben des IDW RS HFA 5 ange-

passt und ergänzt.

Angaben, die zulässigerweise in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt werden können, sind im

Anhang zu finden.
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II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die unter dem Sachanlagevermögen ausgewiesenen unentgeltlich erworbenen, aktivierungs-

pflichtigen Vermögensgegenstände (insbesondere Sachspenden) werden mit den fiktiven An-

schaffungskosten in Höhe ihres vorsichtig geschätzten beizulegenden Wertes bewertet (IDW RS

HFA 5 "Rechnungslegung von Stiftungen"). Für im Rahmen von Erbschaften erworbene Vermö-

gensgegenstände wird der beizulegende Wert vorsichtig geschätzt. Soweit keine zuverlässigen In-

formationen zur Zusammensetzung und Bewertung der Nachlässe vorliegen bzw. Verfahren

streitig sind, erfolgt die Einbuchung erst im Zeitpunkt des tatsächlichen Zuflusses.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet und

werden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wie folgt linear abgeschrieben:

- Immaterielle Vermögensgegenstände: 3 -  4 Jahre

- Sachanlagen: 3 - 25 Jahre

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis EUR 800,00 wurden ebenfalls zu Anschaffungskosten

bewertet und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (Sachanlagen 3 – 25 Jahre) abge-

schrieben. Computerhardware und Peripheriegeräte werden über die betriebsgewöhnliche Nut-

zungsdauer von einem Jahr abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert

ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind mit ihren

Nennwerten aktiviert. Es wurden angemessene Wertberichtigungen gebildet.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren

beizulegenden Wert ausgewiesen.

Als Eigenkapital werden das Grundstockvermögen gemäß Stiftungsgeschäft vom

24. November 2004, Zustiftungen sowie die nach den Bestimmungen der Abgabenordnung gebil-

deten Rücklagen ausgewiesen. Das Jahresergebnis wurde der freien Rücklage zugeführt.
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Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten

und sind jeweils in Höhe ihres Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmän-

nischer Beurteilung notwendig erscheint. Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken wurden

durch Bildung ausreichender Wertberichtigungen oder Rückstellungen Rechnung getragen, so-

weit die Risiken bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Stiftung wendet die Stellungnahme zur Rechnungslegung "Besonderheiten der Rechnungsle-

gung Spenden sammelnder Organisationen" des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) nicht an.

Die Stellungnahme ist eine Anwendungsempfehlung und hat sich noch nicht als "Best Practice"

durchgesetzt. Die wesentliche Abweichung zu den in der Stellungnahme vorgeschriebenen Rege-

lungen zur ertragswirksamen Vereinnahmung von Spenden, ist die Vereinnahmung der Spenden

im Zeitpunkt des Zuflusses anstatt - wie in der Stellungnahme vorgesehen - erst im Zeitpunkt der

satzungsgemäßen Verwendung.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz Anlagevermögen

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2024 ist auf der letz-

ten Seite des Anhangs dargestellt.

Stiftungskapital

Das Grundstockvermögen gemäß Stiftungsgeschäft vom 24. November 2004 beträgt

TEUR 100 und ist voll eingezahlt. Das Grundstockvermögen der Stiftung ist in Inhaber-Anteile an

einem gemischten Wertpapiersondervermögen nach deutschem Recht (Deka Stiftungen Balance)

angelegt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Rechts- und Beratungskosten, Verpflich-

tungen aus dem Personalbereich sowie Nachlassangelegenheiten.
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Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Mitzugehörigkeiten

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen gehören sämtlich zu den Forderungen aus Lie-

ferungen und Leistungen.

IV. Ergänzende Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen und Haftungsverhältnisse

Am Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen im Wesentlichen aus Mietverträ-

gen mit einer mehrjährigen Laufzeit. Die aktuell jährlichen Mietaufwendungen fallen in Höhe

von ca. TEUR 661 an.

Weitere Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht. 

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmenden

Im Jahresdurchschnitt hat die Stiftung 137 Mitarbeitende beschäftigt (Vorjahr: 131).

Verbundene Unternehmen

Die Stiftung hält 100 % der Anteile an der Bärenwald Müritz gGmbH, welche ihren Sitz in Stuer

hat und in das Handelsregister beim Amtsgericht Neubrandenburg unter der Nummer HRB 6540

eingetragen ist. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 betrug TEUR 4.856 und das Jahreser-

gebnis 2023 TEUR 854. Für 2024 liegen noch keine Informationen vor. 
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Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2024

Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte
01.01.2024 Zugänge Abgänge 31.12.2024 01.01.2024 Zugänge Abgänge 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 26.083,82 0,00 4.851,67 21.232,15 25.421,19 435,00 4.847,67 21.008,52 223,63 662,63

26.083,82 0,00 4.851,67 21.232,15 25.421,19 435,00 4.847,67 21.008,52 223,63 662,63

II. Sachanlagen

1.
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

398.000,00 0,00 0,00 398.000,00 9.045,40 5.713,00 0,00 14.758,40 383.241,60 388.954,60
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 849.995,83 161.251,67 193.494,27 817.753,23 508.052,09 108.146,46 190.876,84 425.321,71 392.431,52 341.943,74

1.247.995,83 161.251,67 193.494,27 1.215.753,23 517.097,49 113.859,46 190.876,84 440.080,11 775.673,12 730.898,34

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 547.500,00 0,00 0,00 547.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.500,00 547.500,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens 719.349,91 313.876,43 0,00 1.033.226,34 20.598,53 30.032,71 0,00 50.631,24 982.595,10 698.751,38
3. Sonstige Ausleihungen 142.456,92 1.357,00 0,00 143.813,92 0,00 0,00 0,00 0,00 143.813,92 142.456,92

1.409.306,83 315.233,43 0,00 1.724.540,26 20.598,53 30.032,71 0,00 50.631,24 1.673.909,02 1.388.708,30

2.683.386,48 476.485,10 198.345,94 2.961.525,64 563.117,21 144.327,17 195.724,51 511.719,87 2.449.805,77 2.120.269,27
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Bericht über die Erfüllung des Stiftungsgeschäfts

zum 31. Dezember 2024

A. Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

I. Rechtliche Verhältnisse

Stiftungsgeschäft: Die Stiftung wurde mit Stiftungsgeschäft vom 24. November 2004 und
Anerkennung durch die Justizbehörde der Freien und Hansestadt
Hamburg am 10. Dezember 2004 errichtet.

Satzung: Fassung vom 24. November 2004, zuletzt geändert am 16. Juni 2020
(Genehmigung vom 13. Juli 2020)

Rechtsform: Rechtsfähige Stiftung des Privatrechts

Stiftungszweck: Ausschließlicher und unmittelbarer Zweck der Stiftung ist die Förde-
rung

- des Tierschutzes,

- der   Wissenschaft  und   Forschung   auf  dem  Gebiet  des   Tier-
schut zes,

- sowohl des Umwelt- und Naturschutzes als auch des Konsumen-
tenschutzes auf dem Gebiet des Tierschutzes

sowie die Beschaffung von Mitteln zur Förderung des Tierschutzes
und deren Weiterleitung an andere inländische steuerbegünstigte Kör-
perschaften sowie an ausländische Körperschaften zur Förderung des
Tierschutzes.

Stiftungskapital: Das voll eingezahlte Stiftungskapital beträgt EUR 100.000,00.

Geschäftsjahr: Kalenderjahr
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Vorstandssitzungen: Im Geschäftsjahr fanden zwei Vorstandssitzungen statt. Es wurden un-
ter anderem folgende Beschlüsse gefasst:

- Feststellung des Jahresabschlusses 2023 sowie Bericht über die Er-
fül lung des Stiftungszwecks

- Bestellung ESC Wirtschaftsprüfung GmbH zum Prüfer des Jahres-
abschlusses von VIER PFOTEN - Stiftung für Tierschutz für das
Ge schäftsjahr 2024

- Erklärung der Konformität mit den Grundsätzen des Deutschen
Spendenrates

Vorstand: Der Vorstand besteht aus mindestens drei und maximal fünf Personen.
Dem Vor stand ge hör ten im Berichtszeitraum folgende Da men und
Herren an:

Josef Pfabigan, Wien  Vorsitzender

Luciana D'Abramo, Wien  stellvertretende Vorsitzende

Alexandra Mandoki, Zürich   (ab 31. Januar 2025)

Robert Werner, Hamburg     (bis 31. Januar 2025)

Gerald Dick, Obernalb       (bis 31. März 2024)

Kuratorium: Gemäß § 12 der Satzung kann ein Kuratorium bestellt werden. Das
Ku ratorium besteht aus mindestens drei und höchstens fünf Personen.
Von dieser Möglichkeit wurde bisher nicht Gebrauch gemacht.
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Beteiligungsgesell-
schaften: Die Stiftung ist alleinige Gesellschafterin der Bärenwald Müritz

gGmbH, Hamburg.

Die Stiftung hat eine Stammeinlage von EUR 25.000,00 geleistet. Der
Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere die Errichtung und
die Unterhaltung eines Bärengeheges mit Informationszentrum in der
Nähe der Müritz/Mecklenburg-Vorpommern.

Die Stiftung hält 90 % der Anteile an der Tierart gGmbH, Maßweiler.

Die von der Stiftung geleistete Stammeinlage beträgt EUR 22.500,00.
Gegenstand der GmbH ist der Bau und anschließende Betrieb einer
Großkatzen-Rettungsstation.

II. Wirtschaftliche Verhältnisse

Die Stiftung arbeitet in gemieteten Räumen. Sie beschäftigte im Geschäftsjahr 2024 im Durch schnitt
137 Mitarbeiter:innen (2023: 131 Mitarbeiter:innen).

III. Steuerliche Verhältnisse

Die Stiftung wird beim Finanzamt Hamburg-Nord geführt. Die Stiftung ist gemäß Freistellungsbe-
scheid vom 15. April 2025 für die Kalenderjahre 2021 bis 2023 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der
Kör per schaft steuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie aus schließ-
lich und un mittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO dient.

Die Stiftung ist berechtigt, für Spenden, die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werden, Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck auszustellen. 

Bei Kapitalerträgen, die bis zum 31.12.2029 zufließen, reicht für die Abstandnahme vom Kapital er-
tragsteuerabzug nach § 44a Abs. 4 und 7 EStG die Vorlage des o. g. Bescheids aus. 
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B. Erfüllung des Stiftungszwecks

I. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Stiftung ist gekennzeichnet durch eine Zunahme der langfristig gebunde nen
Mittel. Der Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 5.361 wurde der frei en Rück la ge zu ge führt. 

Die Li qui di tät der Stif tung war wäh rend des Berichtszeitraums jederzeit ge währ lei stet, die Er hal tung
des Stif tungs ver mö gens ist gesichert. Darüber hinaus wurden im Berichtszeitraum keine Dar le hen
aufgenommen oder maßgebliche Investitionen getätigt.

II. Ertragslage

Die Stiftung finanzierte sich ausschließlich aus Spendeneinnahmen. Um die Finan zierung der Stif-
tung langfristig sicherzustellen, wird das Fundraising kontinuierlich diversifiziert und mit För de-
rer:innen über zahlreiche Fundraising-Kanäle, on- und offline, kommuniziert. Insbesondere in der
Neuspendengewinnung schreitet die Diversifizierung voran, um eine lang fristig stabile und nach
Möglichkeit wachsende Spender:innenschaft zu erhalten. Die Förderer:innenkommunikation findet
mittlerweile per Brief, Telefon, über verschiedene online Kanäle und TV statt. Zusätzlich wird das
Fundraising für Großspender:innen und Erbschaften weiter ausgebaut.

VP Deutschland ist die globale Tierschutzorganisation für Tiere unter direktem menschlichen Ein-
fluss, die Missstände erkennt, Tiere in Not rettet und sie beschützt. Im Fokus der Organisation
stehen Streunerhunde und -katzen sowie Nutz-, Heim- und Wildtiere aus nicht artgemäßer Hal tung
so wie aus Katastrophen- und Konfliktzonen. Mit nachhaltigen Kampagnen und Projek ten sorgt
VP Deutschland für rasche Hilfe und langfristigen Schutz für leidende Tiere. Ziel der Kam pag nen,
Pro jekte und Aufklärungsarbeit ist es außerdem, die Öffentlichkeit über Tierleid zu in for mieren und
langfristige, gesetzlich verankerte Verbesserungen für die Tiere zu errei chen.
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Die zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden überwiegend zur Umsetzung von nationalen 

und internationalen 

Projekten (z. B. Tiernothilfe weltweit, Bärenprojekte, Großkatzenprojekte, Pferdeprojekte, 

Elefantenprojekte, Streunertiere in Süd- und Osteuropa, Projekte zum Schutz von Menschen­

affen) und 

Kampagnen (z. B. Verbot von Langstreckentransporten, Umbau der Landwirtschaft, Ende der 

Wildtierhaltung in Zirkussen, EU-Regulierung des Handels mit Wildtieren, Kampf gegen den il­

legalen Welpenhandel, Verbot des Hunde- und Katzen­

fleischhandels in Südostasien, tierleidfreie Textilindustrie, Prävention von Zoonosen) 

sowie damit verbundener Öffentlichkeitsarbeit, gezielter Förder:inneninformationen sowie Ver­

handlungen mit Politik und Industrie aufgewendet. 

Der Vorstand 
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Verwendungsrechnung zum 31. Dezember 2024

Stiftung Gesamt* Vermögensverwaltung Ideeller Bereich
Wirtschaftlicher 

Geschäftsbetrieb

EUR EUR EUR EUR

1. Spenden und ähnliche Erträge 60.022.362,22 0,00 60.022.362,22 0,00
2. Bußgelder 47.039,99 0,00 47.039,99 0,00
3. Sonstige betriebiche Erträge 222.110,07 29.129,16 191.180,91 1.800,00
4. Zwischensumme Erträge 60.291.512,28 29.129,16 60.260.583,12 1.800,00
5. Unmittelbare Aufwendungen für satzungsmäßige Zwecke / Projektaufwendungen -26.166.300,53 0,00 -26.166.300,53 0,00
6. Personalaufwand -9.211.026,27 0,00 -9.211.026,27 0,00
7. Zwischensumme Aufwendungen -35.377.326,80 0,00 -35.377.326,80 0,00
8. Zwischenergebnis 1 24.914.185,48 29.129,16 24.883.256,32 1.800,00
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und

Sachanlagen -114.294,46 -5.713,00 -108.581,46 0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen -20.075.652,76 -12.942,62 -20.062.710,14 0,00
11. Zwischenergebnis 2 4.724.238,26 10.473,54 4.711.964,72 1.800,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 169.609,18 169.609,18 0,00 0,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 762,04 762,04 0,00 0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens -30.032,71 -30.032,71 0,00 0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.120,93 0,00 -2.120,93 0,00
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Ergebnis nach Steuern 4.862.455,84 150.812,05 4.709.843,79 1.800,00
18. Sonstige Steuern 498.998,58 0,00 498.998,58 0,00
19. Ergebnis vor Rücklagenverwendung 5.361.454,42 150.812,05 5.208.842,37 1.800,00
21. Entnahmen aus den Rücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Einstellungen in die Rücklagen

1.Vermögenserhaltungsrücklage
a) Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (33,3 %) -50.270,68 -50.270,68 0,00 0,00
b) Freie Rücklage gem. § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO (10,0 %) -5.311.183,74 -100.541,37 -5.208.842,37 -1.800,00
2. Rücklage aus Vermächtnissen und Erbschaften 0,00 0,00 0,00 0,00

23. Ergebnisvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00

Entwicklung der Rücklagen
Stand

01.01.2024 Verbrauch Zuführung
Stand

31.12.2024

1. Freie Rücklage nach § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO 24.047.628,39 0,00 5.361.454,42 29.409.082,81
2. Rücklage aus Vermächtnissen und Erbschaften 10.774.983,48 0,00 0,00 10.774.983,48

34.822.611,87 0,00 5.361.454,42 40.184.066,29

* Die Zahlen basieren auf der Mehr-Spartenrechnung. Etwaige Differenzen zur Gewinn- und Verlustrechnung sind durch eine in der Mehr-Spartenrechnung abweichende Berücksichtigung einzelner
Ertrags- und Aufwandspositionen zu begründen.
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Allgemeine Auftragsbedingungen 

für 

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2024 

1. Geltungsbereich 

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wrtschafts­
prüferinnen, Wrtschaftsprüfern oder \Mrtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wrtschaftsprüfer" genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt­
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wrt­
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wrtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags 

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein 
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät­
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wrtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wrtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach­
verständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei 
betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen Vereinbarung in
Textform. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie­
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wrtschaftsprüfer nicht verpflich­
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge­
rungen hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wrtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite­
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor­
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla­
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh­
rend der T ätigkeit des Wrtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge­
ber wird dem Wrtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wrtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll­
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wrt­
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wrtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wrtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wrt­
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz­
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wrtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein­
trächtigen, ist der Wrtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte 

Soweit der Wrtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al­
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des \Mrtschafts­
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er­
klärungen und Auskünfte des Wrtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des \Mrtschaftsprüfers 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Ent­
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das T ätigwerden 
des Wrtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wrtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset­
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wrtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wrtschaftsprüfers für den Auf­
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung 

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül­
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück­
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre­
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte­
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9. 

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un­
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü­
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver­
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wrtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei­
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wrtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße­
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl­
len ist der Auftraggeber vom Wrtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz 

(1) Der Wrtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 
HGB, § 43 WP0, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän­
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepfiicht entbindet. 

(2) Der Wrtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo­
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da­
tenschutz beachten. 

9. Haftung 

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wrtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wrtschafts­
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur­
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 
Nr. 2 WPO auf 4 Mio.€ beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wrtschaftsprüfer geltend machen. 
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